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eAU: Die elektronische Arbeitsunfähigkeits- 

bescheinigung ist da

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung (eAU) startete am 1. Oktober 

2021. Auf diesen Termin hatten sich die 

Selbstverwaltungspartner und das Bun-

desministerium für Gesundheit geeinigt.

Für Arztpraxen, in denen die notwendigen 

technischen Voraussetzungen (siehe un-

ten) noch nicht zur Verfügung stehen, gilt 

allerdings eine Übergangsregelung. Nach 

dieser kann bis zum 31. Dezember 2021 

weiterhin das bisherige papierbasierte 

Verfahren („gelber Schein“, Muster 1) ge-

nutzt werden.

Spätestens ab dem 1. Januar 2022 sind so-

mit alle Arztpraxen und Krankenhäuser – 

letztere im Rahmen des Entlassmanage-

ments – verpflichtet, jede ausgestellte Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung elektro-

nisch über das sichere Übermittlungsver-

fahren KIM (Kommunikation im Medizin-

wesen) der Telematikinfrastruktur (TI) an 

die jeweilige Krankenkasse der Versicher-

ten zu übermitteln. Die Versicherten sen-

den hingegen weiterhin einen Ausdruck 

der eAU an ihren Arbeitgeber. Ihnen ist 

daher verpflichtend ein Papierausdruck 

auszuhändigen. Bei diesem handelt es sich 

allerdings nicht mehr um das bisher ge-

nutzte Muster-1-Formular. 

Trotz der bestehenden Übergangsrege-

lung sollten die Ärztinnen und Ärzte die 

benötigten technischen Komponenten 

zeitnah bestellen, um die eAU frühzeitig in 

ihre Praxisabläufe zu integrieren, da am 1. 

Januar 2022 ebenfalls das E-Rezept ver-

pflichtend startet.

Technische Voraussetzungen  

und das Verfahren

Unabdingbar für die Übermittlung einer 

eAU an die Krankenkassen ist der An-

schluss der Praxis an einen KIM-Dienst. 

Zudem ist ein Modul für das Praxisverwal-

tungs- bzw. Krankenhausinformationssys-

tem erforderlich, über das die eAU ausge-

füllt, signiert, versendet und ausgedruckt 

werden kann. Die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung (KBV) zertifiziert diese 

Module der Praxisverwaltungssysteme 

und stellt eine Liste der bereits zertifizier-

ten Systeme zur Verfügung.

Zur verpflichtenden rechtssicheren, quali-

fizierten elektronischen Signatur wird zu-

dem benötigt:

• ein Konnektor mindestens der Produkt-

typversion 3 (eHealth-Konnektor) und

• ein elektronischer Heilberufsausweis

(eHBA) der Generation 2. Liegt ein

eHBA aus technischen oder anderweiti-

gen, von Ärztinnen und Ärzten unver-

schuldeten Gründen nicht vor, kann

auch mit der SMC-B (Praxisausweis)

signiert werden.

Der eHealth-Konnektor unterstützt die so-

genannte Stapelsignatur. Mit dieser lassen 

sich mehrere Dokumente in einem Vorgang 

signieren, ohne für jedes einzelne Doku-

ment erneut eine PIN eingeben zu müssen. 

Sämtliche an einem Tag ausgestellten eAUs 

können also gesammelt, als Stapel signiert 

und anschließend versendet werden.

Nutzen Praxen die Stapelsignatur und 

stellen eine technische Störung fest, die 

auch bis zum folgenden Werktag anhält, 

müssen sie die Papierbescheinigung selbst 

an die Krankenkasse übermitteln, da zu 

diesem Zeitpunkt der Patient die Praxis 

bereits wieder verlassen hat.  G
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Bundesärztekammer

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) startete zum Quartalswechsel am 1. Oktober 2021. Für Arztpraxen, in denen die notwendigen 

technischen Voraussetzungen noch nicht zur Verfügung stehen, gilt allerdings eine Übergangsregelung. 

„Nutzung des Faxes bedenklich 

– eHBA eröffnet Alternative

Nach Ansicht des Hessischen Beauf-

tragten für Datenschutz und Informati-

onssicherheit ist das Fax als unsicheres 

Kommunikationsmittel einzustufen. 

Da das Fax in den hessischen Arztpra-

xen noch vielfach verwendet wird, ist 

es ratsam, sich zeitnah über alternative 

Kommunikationsmittel zu informieren. 

Ein solche Alternativ ist KIM – Kommu-

nikation im Medizinwesen, für deren 

Nutzung ein eHBA erforderlich ist. 

Weitere Informationen zu diesem The-

ma demnächst im Hessischen Ärzte-

blatt. (red)
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Um die Komfortsignatur nutzen zu kön-

nen, ist ein PTV4+-Konnektor erforder-

lich, den inzwischen alle drei Konnekto-

ranbieter bereitstellen.

Mit der Komfortsignatur können für einen 

Zeitraum von 24 Stunden bis zu 250 Sig-

naturen ohne weitere PIN-Eingabe durch 

eine einfache Bestätigung (bspw. Maus-

klick im Primärsystem) ausgelöst werden. 

Damit können eAUs unmittelbar nach ih-

rer Ausstellung signiert und versendet 

werden. Dies vereinfacht die Prozesse – 

vor allem, wenn bei dem Versand der eAU 

technische Störungen auftreten. Im Ver-

gleich zur Stapelsignatur lassen sich bei 

der Komfortsignatur eventuelle Störun-

gen unmittelbar erkennen. Dann greift ein 

Ersatzverfahren, bei dem Ärztinnen und 

Ärzte den Versicherten – wie bisher – ei-

nen Ausdruck der Krankschreibung für die 

Krankenkasse mitgeben. 

Auf absehbare Zeit gibt es keine mobile 

Zugangsmöglichkeit für Ärztinnen und 

Ärzte in die TI. Die PVS-Module ermögli-

chen deshalb, „leere“ eAU-Ausdrucke vor 

einem Hausbesuch zu erzeugen. Ärztin-

nen und Ärzte unterschreiben diese hand-

schriftlich und versenden die eAU im 

Nachgang – elektronisch signiert – über 

ihr Praxisverwaltungssystem. Gemäß den 

geltenden Regelungen ist dies bis zum 

nachfolgenden Werktag möglich. Alterna-

tiv kann die eAU auch gänzlich nachgela-

gert in der Praxis erstellt werden. An-

schließend ist dann allerdings ein postali-

scher Versand zweier unterschriebener 

Ausdrucke an die Patienten notwendig. 

Vergütungsregelungen

Für den zur Übermittlung der eAU not-

wendigen KIM-Dienst erhalten Praxen ei-

ne einmalige Einrichtungspauschale von 

100 Euro sowie eine Betriebskostenpau-

schale von 23,40 Euro (pro Quartal je Pra-

xis) von der Kassenärztlichen Vereinigung 

Hessen (KVH). Für den eHBA gilt die Pau-

schale für die TI-Grundausstattung von 

11,63 Euro pro Quartal und Ärztin/Arzt. 

Im Rahmen der verpflichtenden Grund-

ausstattung mit den Komponenten für die 

elektronische Patientenakte wird das Kon-

nektor-Update zudem einmalig mit 

400 Euro pauschal vergütet.

Weiterentwicklung

Das beschriebene Verfahren wird bis zum 

1. Juli 2022 weiterentwickelt. Ab diesem

Zeitpunkt übermittelt die Arztpraxis zwei 

Ausführungen der eAU an die Kranken-

kasse: eine für die Krankenkasse und eine 

für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ruft 

diese bei den Krankenkassen seiner Mitar-

beiter ab, sobald sich diese krankgemeldet 

haben. Eine Weiterleitung durch die Versi-

cherten an Arbeitgeber und Krankenkasse 

erfolgt dann nicht mehr. Auf Wunsch er-

halten Versicherte einen Ausdruck der Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung.

Bundesärztekammer

Bundesärztekammer

Qualitätskonferenz zur  

onko logischen Versorgung 

von ZNS-Tumoren in  

Hessen – Jetzt anmelden

Termin: Mi, 15.12.2021, 

16–17.30 Uhr 

Themen:   Onkologische Versor-

gung von ZNS-Tumoren

in Hessen (Hessisches

Krebsregister)

 Medizinischer Fachvor-

trag: „Status quo der

Versorgung von Patien-

tinnen und Patien-

ten mit Gliomen“ 

(PD Dr. med. Marie-Thé-

rèse Forster, Uniklinik 

Frankfurt) 

Ort: Online-Veranstaltung

Veranstalter: Hessisches Krebsregister 

(HKR) 

Wiss. Leitung: Dr. med. Soo-Zin Kim-

Wanner, HKR 

Anmeldung:  www.hessisches-krebs

register.de → Über uns 

→ Veranstaltungen

Kostenfrei. Die Zertifizierung als ärzt-

liche Fortbildung ist beantragt. Der 

QR-Code führt zu 

weiteren Informa-

tionen und direkt 

zur Website des 

Hessischen Krebs-

registers.
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Ärztekammer Bremen 

hat neuen Präsidenten

Dr. med. Johannes Grundmann (Foto 

links), hausärztlich tätiger Internist, 

wurde zum neuen Präsidenten der Ärz-

tekammer Bremen gewählt. Er hatte 

lange das Amt des Vizepräsidenten in-

ne. Die Neuwahl war durch den Tod der 

Präsidentin Dr. med. Heidrun Gitter im 

März notwendig geworden (Nachruf 

siehe HÄBL 05/2021, S. 311). Grund-

mann (Neue Hausarztliste) trat ohne 

Gegenkandidaten an und wurde im 1. 

Wahlgang mit allen Stimmen der anwe-

senden zwanzig Delegierten gewählt. 

Damit musste auch das Amt des Vize-

präsidenten neu besetzt werden. Einzi-

ge Bewerberin war die Internistin und 

Rheumatologin Christina Hillebrecht, 

Marburger Bund, Foto rechts. (red)

F
o

t
o

s
: 

Ä
rz

te
k

a
m

m
e

r 
B

re
m

e
n




